
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2009 - 2014
 
 

Amt: Fachbereich 3 Service und Soziales  Erstellungsdatum: 09.11.2011 

Betreff: 
Änderung der Benutzungsordnung der Sport- und Schwimmhalle 

 

 

 Beschlussvorlage 2009-2014/SR-176 
Status:  öffentlich 

 

 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthal-
tung 

Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

17.11.2011 Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss 
24.11.2011 Hauptausschuss 
08.12.2011 Stadtrat der Stadt Genthin 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Benutzungsordnung für die Sport- und Schwimmhalle 
Berliner Chaussee ab dem 01.01.2012 
 
 
 
 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Fachbereichsleiter/in  Bürgermeister 
 



 
2009-2014/SR-176 

 

    
 

 
Sachverhalt:  
Die derzeitige Benutzungsordnung für die Sport- und Schwimmhalle ist aus dem Jahr 2003. 
Diese wurde mit der anliegenden Fassung einer Aktualisierung unterzogen um den Gegebenheiten 
vor Ort Rechnung zu tragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rechtsgrundlage:  
 
Anlagen:  
 
 
 
 
 
 



 
2009-2014/SR-176 

 

    
 

 

Finanzielle Auswirkungen : 

1. Ausgaben 

Haushaltsstelle:       Höhe der Ausgabe 
pro Jahr       

a) Planmäßige Ausgabe lfd. Jahr       

 2012       

 2013 usw.       

b) über-/außerplanmäßige Ausgabe        

Deckung aus:  Ausgabeeinsparung bei 
  Mehreinnahmen bei 

      
      

2. Auswirkungen auf: 

a) Personalkosten       

b) Sachkosten       

c) zu erwartende Einnahmen       

3. Auswirkungen auf Stellenplan: 

 Anzahl Stellenerweiterung        Anzahl Stellenreduzierung       

4. Beteiligung der Kommunalaufsicht 

 Anzeigepflichtig X  Genehmigungspflichtig  

5. Bemerkungen des Fachbereichs Finanzen 

      

6. Mitzeichnungen 

Sachbearbeiter / Fachbereich 
Datum  09.11.2011.............................. 

FB Finanzen 
Datum ................................. 

 

 


	Abstimmung
	Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt


